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Bericht
über

die Verhandlungen
des

XVII. Landtags-es Großherzogthums Oldenburg.
SiebenunddreiHigste Sitzung.

Oldenburg , den 28. März 1873 . Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung : t. Zweite Lesung des Entwurfs einer rcvidirteu Gemeindeordnung für das Herzogthum Oldenburg.
(Anlage 122) .

2. Erste Lesung der Gesetzentwürfe, betr. Abänderung des Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg
vom 28. Juni 1858, betr. die Gebühren in bürgerlichen Rechts- und in Strafsachen. (Anlage
235 und 216),

und
der mündliche Bericht des Pctitionsausschusses über die Petition der Rechnungssteller in den
Aemtcrn Berne, Elsfleth und Brake, betr. Abänderung des Gcbührengesetzes vom 28. Juni 1858.

Vorsitzender: Präsident Graepel.

Am Ministertisch: Reg.-Ccm. Regierungsrath Barn¬
stedt  und Ministerialassessor Wcsche.

Der Schriftführer Propping  verliest daS Protokoll
der 35. Sitzung, dasselbe wird genehmigt; desgleichen das
vom Schriftführer Tautzen  verlesene Protokoll der 36.
Sitzung.

Eingänge:
1. eine Petition des Vorstandes und Ausschusses der

höheren Volksschule zu Rodenkirchen um Bewilligung
eines Staatszuschusses zu der fraglichen Schule.

Präsident : Die Petition sei dem Finanzausschüsse
zu überweisen, und müsse es demselben überlassen bleiben, ob
er noch im Stande sei, die Sache zu erledigen oder nicht.

2. Selbständiger Antrag des Abg. Borg mann:
„der Landtag wolle beschließen, die Regierung zu
ermächtigen, zu einer Chaussee von Edewecht
über Altenoythe, Friesoythe, Neuscharrel, Scharrel,
Ramsloh, Strücklingen, Barßel, in Apen an die
Eisenbahn anschließend, einen Staatszuschuß biö

zu 50"/» aus etwaigen Kassenüberschüssendieser
Finanzpcriode zu verwenden".

Motive:

Die jämmerlichen ja stellenweise lebensgefährlichen Ver-
kehrsverhältuiffe im Amte Friesoythe sind notorisch.
Abhülfe ist dringend Noch und kann.eine solche in radi¬
kaler Weise nur durch die bezeichnet Chauffecanlage
geschaffen werden, die eines Theils sämmtliche Gemein¬
den unter sich, andern Theils den Amtsbezirk in Apen
und Zwischenahn mit der Oldenburg-Leerer Eisenbahn
und somit mit der übrigen Welt in Verbindung bringt.
Ebenso notorisch als die schlechten Berkehrsverhäktnisse
ist die Armuth des Amts Friesoythe, und ist deßhalb
ein außergewöhnlich hoher Staatszuschuß um so mehr
gerechtfertigt, als das Amt Friesoythe zu allen bisher
auf Staatskosten oder mit Staatszuschuß gebauten
Chausseen beigetragen hat, selbst aber immer leer aus-
gegangcn ist.

Unterstützt ist der Antrag von den Abgeordneten Wind-
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mül-lex , Russell , Bunneinann , Wilken, Stuken¬
borg.

Der Landtag beschließt, den Antrag in Betracht zu ziehen
und wird derselbe hierauf an den Finanzausschuß verwiesen.

Tagesordnung:
1. Zweite Lesung des Entwurfs einer revidirten Ge¬

meindeordnung für das Hcrzogthum Oldenburg (An¬
lage 122) ,
mit den Anträgen des Ausschusses, der Großherzoglichen
Staatsregierung, des Abgeordneten Propping und
des Abgeordneten Ahlhorn.

Präsident : Er werde die vorliegenden Anträge in
der Reihenfolge.der Artikel, auf welche sie sich bezögen, zur
Verhandlung bringen und eröffne demnach zunächst die De-
rathung über den Antrag 2 des Ausschusses zu Art. 3.
Der erste Antrag des Ausschusses, die Z Anträge der Staacs-
regierung anzuuehmen, könne selbstverständlich für sich nicht
zur Abstimmung gebracht werden, wenn intcß ein Redner
Veranlassung finde, zunächst im Allgemeinen sich über das
Berhältniß der vorliegenden Anträge zu einander zu äußern,
so werde er dem nicht entgegentrcten.

Berichterstatter Abg. Barnstedt : Er empfehle Na¬
mens des Ausschusses die Annahme sämmtlichcr Anträge der
Staatsregierung und des Ausschusses. Der Ausschuß sei der
Ansicht, daß in der neuen Gemcindeordnung in der That
kein Rückschritt zu finden sei, sondern dieselbe die freie Selbst¬
verwaltung der Gemeinden wesentlich fördere. Die Haupt¬
differenzpunkte zwischen Staatsregierung und Landtag anlau¬
gend, so habe der Ausschuß geglaubt, von der Heranziehung
der Forcusen zu den Armenlasten und der VZ Majorität bei
gewissen Amtsrathsbeschlüffen absehen zu können, weil diese
beiden Aenderungcn bei der ersten Lesung mit nur geringer
Majorität beschlossen seien und außerdem, wenn die alte Ge¬
meindeordnung beibchalten würde, doch auch nicht eiutreten
würden. Dem in erster Lesung gefaßten Beschlüsse zum
Art. 47 ß. 2 habe die Staatsregierung in dem Hauptpunkte
nachgegeben, daß die Außengroden der Gemeindebesteuerung
zu unterwerfen seien. Was endlich die Dienstzeit der Ge¬
meindevorsteher anlange, so lasse sich ja sehr darüber streiten,
ob es im Interesse der freien Selbstverwaltung sei, daß die
Dienstzeit verkürzt würde.

Abg. Tantzen Mit wirklichem Bedauern habe er
die großen Bemühungen des Ausschusses gesehen, durch welche
gerade die Beschlüsse des Landtags, auf welche er das größte
Gewicht gelegt habe, beseitigt seien. Bei anderen Gelegen¬
heiten habe mau doch niemals darauf Rücksicht genommen,
ob ein Beschluß mit großer oder geringer Majorität durch-
gegangcn sei.

Abg. Hoher : Er könne dem Herrn Berichterstatter
darin nicht Recht geben, daß die neue Gemeindeordnung
große Fortschritte enthalte. Sehr viele Wünsche, welche er
gehegt habe, seien nicht in Erfüllung gegangen. Es sei

beispielsweise sehr zu bedauern, daß in dem Entwurf die
Städteordnung ganz unberücksichtigt geblieben sei. Was den
Compromiß betreffe, so habe er sich nicht durch die Majoriat
leiten lassen, sonder» sich nur gefragt, ob ein praktisches Bc-
dürfuiß zu einer Revision der Gemcindeordnung vorlicge und
das lasse sich allerdings nicht wegläugnen wegen der Reichö-
gesetzgebuug.

Ncg.-Com. Regierungsrath Barnstedt : Der Ent¬
wurf enthalte wirklich in Beziehung auf die Selbstverwaltung
der Gemeinden große Fortschritte, welche sich namentlich in
der Erweiterung der Befugnisse der Gemeindevorsteher und
der Amt̂ räthe zeigten. Was die Städte betreffe, so würde
er sich gefreut haben, wenn von Seiten der Herrn Abge¬
ordneten Vorschläge gemacht wären, was den Städten Be¬
sonderes eingeräumt werden solle. Er wisse in der That
nicht, was das sein könnte. Zm klebrigen bitte er die An¬
träge des Ausschusses anzunehmen, die Staatsregierung lege
im Interesse der Gemeindeverwaltunggroßes Gewicht auf
das Zustandekommen des Gesetzes.

Abg. Tantzen : Eine wesentliche Aenderung habe er
in dem Entwurf nicht finden können, außer in den Bestim¬
mungen des Art. 33, die er aber für einen Fortschritt nicht
halten könne, Ziffer 8 dieses Artikels habe ihm im Gegen-
thcil wirkliches Bedenken erregt. Es sei dem Landtage mit-
gctheilt, daß das Zustandekommen des Gesetzes von der An¬
nahme der Anträge der Staatsregierung abhängig sei; das
schrecke ihn nicht zurück, gegen die Anträge zu stimmen;
würden dieselben angenommen, so müsse er gegen das ganze
Gesetz stimmen.

Abg. Russell : Er habe sich für die Cvmpromißanträge
nicht enthusiasmiren können, und würde nur dcßhalb dafür
stimmen, um das Zustandekommen des Gesetzes nicht zu hin¬
dern. Wenn er auch in der neuen Gemeindeordnung keine
wesentlichen Verbesserungen finde, so sei er doch der klebe»
zeugung, daß es durchaus nothwendig sei, eine Gemeinde-
ordnung zu haben, die mit den Reichsgesetze» in Einklang
stehe.

Abg. Ahlhorn : Seines Erachtens sei es doch noch
immer ein entschiedener Fortschritt, wenn auch die Anträge
der Staatsregierung angenommen würden. Der Entwurf
enthalte wirklich viele Verbesserungen, namentlich lege er
großes Gewicht auf die Bestimmungen wegen der Amtsräthc.
Er sei auch dagegen gewesen, daß der Amtsrath mit einfacher
Majorität beschließen könne, habe aber nachgegeben, nament¬
lich im Hinblick auf die in erster Lesung beschlossene Aen-
derung des Z. 2 des Art. 88.

Würde der vorliegende Entwurf abgelehnt, so bliebe es
beim Alten und es müßte wieder eine Novelle erlassen wer¬
de». Dadurch würde aber die Handhabung des Gesetzes sehr
erschwert. Er empfehle dcßhalb die Anträge der Staats-
regiernng, die der Ausschuß zu den seinigen gemacht habe.

Der Amrag M 2 des Ausschusses:
36*
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Artikel3 §. 5 Abs. 1 wie folgt zu fassen:
„Wird in Folge einer Veränderung von Gemcindc-
bezirkcn eine Auseinandersetzung zwischen den
betheiligten Gemeinden nochwendig, so ist die¬
selbe nach vorgängiger Anhörung und versuchter
Verständigung im Verwaltungswege zu bewirken",

wird angenommen.
Der Antrag t der Staatsregicrung:

den Artikel9 8. 4 in folgender Fassung anzunehmen:
„die Gemeinden sind zu allen Leistungen und
Einrichtungen verpflichtet, welche zur Erreichung
der Gemcindczwecke erforderlich sind oder ihnen

. nach Gesetz und Herkommen obliegen und können
zur Erfüllung dieser ihrer Verpflichtungen im
Verwaltungswege angehalten'werden, unbeschadet
der Bestimmungen des Art. 48 des Staatsgrund¬
gesetzes,"

wird angenommen. .
Der Antrag 3 des Ausschusses:

Art. 30 §. 2 am Ende in dem in erster Lesung dem
Entwürfe hinzugefügten Satze die Worte: „einen
Kleinhandel" wieder zu streichen,

wird angenommen.
Zum Art. 30 hat der Ausschuß ferner den Antrag -N 4

gestellt:
Art. 30 §. 4 Zeile 6 statt der Worte: „12 Jahre ' ,
welche in der ersten Lesung in »6 Jahre " verändert
sind, zu setzen: „8 Jahre " und
daselbst Zeile 7 statt der Worte: „6 Jahre ", welche
in der ersten Lesutig in „3 Jahre " verändert sind,
zu setzen: „4 Jahre ".

Abg. Rrrssell : Er hätte gewünscht, daß die Regie¬
rungsvorlage angenommen würde. Acht Jahre sei allerdings
auch schon eine recht erhebliche Zeit und hoffe er, daß die¬
selbe sich als ausreichend erweisen werde. Die Dauer der
Dienstzeit der Bürgermeister und Gemeindevorsteher sei ge¬
wissermaßen nur ein Griff und könne er sich deßhalb wohl
entschließen, für den Antrag des Ausschusses zu stimmen.

Der Antrag 4 wird angenommen.
Die Anträge des Ausschusses:

M 5:
Art. 3l 8- 1 Abs. 2 Zeile 4 statt der Worte: „12
Jahre " zu setzen: »8 Jahre ",

6 :
An. 31 8- 5 am Schluffe in dem in erster Lesung
dem Entwürfe hinzngefügien Satze zwischen„billige"
und «Vergütung" einzuschalten: „von der Gemeinde¬
vertretung festzusetzcnde",

7 :
Art. 44 den zweiten Absatz, wie folgt, zu fassen:

„Außerordentliche Benutzungen des Gemeinde-
Vermögens, welche die Substanz selbst angrcifey,

insbesondere auch außerforstmäßige Abholzungcn
größerer Forsten bedürfen der Genehmigung des
Staatsministeriums, Departement des Innern ",

werden ohne Debatte der Reibe nach angenommen.
Zu Art. 47 ist von der Staatsregierung beantragt:
1. den Art. 47 8- 1 in der Fassung des Entwurfs an¬

zunehmen; ebenso
2. den Art. 47 8- 2 in der Fassung des Entwurfs an-

zunehmen unter folgender Abänderung der Bestimmung
susi Ziffer 2:

„die zum Staatsgut gehörigen Forsten, ferner
Inseln und noch nicht in den Besitz von Pri--
valen ober an das eigentliche Domaninm über¬
gegangene uncultivirte Flächen (Gemeinheiten,
Marken, Moore rc.) , es sei denn für Gcmeinde-
umlagen zur Deckung von Ausgaben, deren Ver¬
wendung als auch ihnen zum Vortheil gereichend,
vom Staalsministerium, Departement des In¬
nern, anerkannt ist",

3. den Art. 47 §- 3 in der Fassung des Entwurfs an¬
zunehmen mit folgender Abänderung snb o:

„e. Bei den für die übrigen Gemeinbeausgabe»
aufzubringenden Gemeindesteuern nach dem Ge-
sammtbetrage der sämmtlichen direkten Staats-
steuern (Einkommen- und Grund- und Gebäude-
stcuer) : es bleibt jedoch auch für die Vertheilung
dieser Steuern gestattet, statt der sämmtlichen
Steuersätze (Gesammtsteuer) einzelne derselben
oder einen besonderen Rcpartitionsmodus zum
Grunde zu legen, wenn dafür besondere Gründe
vorliegen und der desfällige Beschluß der Ge¬
meindevertretung die Genehmigung des Staats-
Ministeriums, Departement des Innern , erhalten
hat."

Abg. Tantzen : Er empfehle, die in der ersten Lesung
beschlossene Fassung des Z. 1 beizubehalteu, da die Bestim¬
mung des Entwurfs entschieden zu Härten und Unzuträglich¬
keiten führe. Den Vorwurf , daß durch die beschlossene
Aendcrung der Character der Steuer verändert würde, daß
dadurch aus einer Personal- eine Neallast gemacht würde,
könne er nicht begreifen. Die Schwierigkeit in der Ausfüh¬
rung könne er nicht verkennen, die gestimmten Schwierigkeiten
würden aber schwinden, nachdem unsere Hypothekenordnung
revidirt und statt der Generalhppotheken Specialhypotheken
eingeführt sein würden. Er möchte bei dieser Gelegenheit
den Herrn Reaierungö-Commiffair fragen, wie es mit der
Ausarbeitung einer neuen Hypothekenordnung stehe, seines
Erachtens sei cs jetzt endlich einmal an der Zeit, daß in die¬
ser Angelegenheit Schritte gethan würden.

Er bitte, trotz des Ausschußautrages, cs bei der in erster
Lesung beschlossenen Aendcrung zu lassen und beantrage na¬
mentliche Abstimmung über den Antrag der Staatsregicrung.
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Reg.-Com Regierungsrath Barnstedt : Er sei nicht
ermächtigt, auf die von dem Herrn Vorredner gestellte Frage
zu antworten, glaube aber, daß allerdings setzt ernstlich auf
eine Revision der Hppothekenvrdnung Bedacht genommen
werde.

Abg. Hoyer : Er werde für den Antrag der Staats¬
regierung stimmen, weil er die Armensteuer für eine Perso-
nallast halte. Auch glaube er nicht, daß alle praktischen
Schwierigkeiten in der Ausführung durch Einführung der
Specialhhpothek gehoben würden.

Vorbehaltlich des letzten Worts des Berichterstatters
wird die Berathung geschloffen.

Berichterstatter Abg. Barnstedt : Der Antrag der
Majorität des Ausschusses sei in der ersten Lesung mit 15
gegen 14 Stimmen durchgegangen. Obgleich er mit dem
Abg. Tantzen  principicll einverstanden sei, werde er doch
setzt für den Antrag der Staatsrcgierung stimmen und zwar
um das Zustandekommen des Gesetzes nicht zu hindern. Auch
falle hier der Umstand bei ihm ins Gewicht, daß die Ver¬
änderung nur mit einer so geringen Majorität beschlossen sei.

Der Antrag des Abg. Tantzen  auf namentliche Ab¬
stimmung ist unterstützt.

Der Antrag der Staatsregierung wird mit 24 gegen
S Stimmen angenommen.

Mit „ja" stimmen die Abgeordneten:
von Hammel , Hoher , Huchting , Köhler,

Krahn , Müller , N a than , Oetken , Pro p p i ng, Rü¬
debusch, Russell , Schomann , Stukenborg , Wil¬
len , Abels , Ahlhorn , Barnstedt , Borgmann,
Brockhaus , Bünnemeyer , Bunuemann , von Ga¬
len , Glüsing und Graepel.

Mit „nein" stimmen die Abgeordneten:
Lengler , Schildt , Strodthofs , Tantzen , Wind-

Müller und Eilks.
Der Abg. Wulff  ist beurlaubt.
Der Ausschußantrag 8:

Art. 55 Abs. 1, wie folgt, zu fassen:
„Gemciiideleistungeu, welche nicht rechtzeitig oder
ordnungsmäßig erfolgen, läßt der Vorstand auf
Kosten der Säumigen beschaffen",

wird angenommen.
Zum Art. 86 beantragt die StaatSregicrung:

den Art. 86 8- 4 in der Fassung des Entwurfs an¬
zunehmen.

Der Ausschuß bat den Antrag M 9 gestellt:
den zweiten Absatz des Art. 86 § 4 („die Berufung
erfolgt" u. s. w. bis zu Ende „des Amtsraths er-
langk wird") dem ersten Absätze als 8- 4 voranzu¬
setzen und den ersten Absatz als 8» 5 î i folgender
Fassung Nachfolgen zu lassen:

-.8- 5. Der Ämtsrath verhandelt nach den in

diesem Gesetze für die Geschäftöbehaudlung der
Gemeindevertretung enthaltenen Bestimmungen.

Die Beschlüsse desselben über allgemeine und
gemeinnützige Anlagen, Einrichtungen und Maß¬
regeln (Art. 85 Ziff. 2) müssen zugleich über den
Repartitionsmodus für die dazu erforderlichen
Ausgaben und die etwaige Mehr- oder Minder¬
belastung der einzelnen Gemeinden (Art. 88 8«2)
das Erforderliche feststellen und mit diesen An--
gaben nach Vorschrift des Art. 27 öffentlich aus¬
gelegt werden."

Abg. Ruffel! : Er habe großes Gewicht auf die Zwei-
drittel-Masorität bei den Amtsrathsbeschlüssen gelegt, und
werde es ihm sehr schwer,  für die Cvmpromißauträgezu
stimmen. Er müsse aber anerkennen, daß durch den Antrag
(Vö. 9 des Ausschusses und durch die beschlossene Aenderung
des H. 2 des Art. 88 die Gefahr, welche die Beschlußfassung
durch einfache Majorität mit sich bringen könne, bedeutend
abgeschwächt sei. Würde der Antrag des Ausschusses nicht
angenommen, so müsse er gegen das ganze Gesetz stimmen.

Abg. Tantzen : Er begrüße den Antrag des Aus¬
schusses mit Freuden, wenngleich er dadurch die Gefahren
nicht für gänzlich beseitigt halten könne, da dieselbe Majorität,
welche die Anlage beschließe, auch den Repartitionsmodus
festzusctzen habe. Der Regel nach werde freilich jetzt die
Angelegenheit reiflicher überlegt werben, es sei ihm aber doch
immer noch nicht die Gewißheit geboten, daß immer nur
wirklich gemeinnützige Anlagen beschlossen werden. Principiell
lege er auf Liesen Gegenstand nicht so großes Gewicht, wie
auf die so eben debattirte Frage.

Abg. Ahlhorn : Auch ihm sei cs nicht leicht, für
die Cvmpromißauträgezu stimmen, er könne sich aber wohl
dazu entschließen, da jetzt doch die Gemeinden wenigstens von
vornherein wüßten, was sie zu bezahlen hätten. Den hier
schon mehrfach erwähnten Fall in der Gemeinte Lohne be¬
treffend, so habe sich dort der Amtmann sehr für die Chanffee-
anlage interessirt und als Vorsitzender auf den Amtsrath ein¬
gewirkt. Nach den Beschlüssen in der ersten Lesung zu Ar¬
tikel 86 könne ein derartiger Fall auch nicht wehr Vorkommen,
da jetzt der Amtsrath den Vorsitzenden aus seiner Mitte
wähle.

Abg. Tantzen : Betreffend Leu Vorsitz im Amtsrath
sei gar keine Aenderung getroffen. Früher habe der Amts-
rath 'auch seinen Vorsitzenden gewählt, nur wenn der Amt¬
mann ans Ersuchen des Amtsraths bei den Berathungen zu¬
gegen gewesen sei, habe derselbe den Vorsitz geführt.

Reg. - Com. Negierungsrath Barnstedt : Durch die
Bestimmungen des tz. L Art. 88 sei eine ganz wesentliche
Aenderung vorgeiiommcn. Früher sei es so gewesen, daß,
nachdem einmal die Majorität eine Anlage beschlossen habe,
alle Gemeinden gleich viel bezahlen mußten. Nach den jetzi-
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gen Bestimmungenwurde für die Gemeinde Lohne wahrschein¬
lich eine Minderbelastung eingetrcten sein.

Abg . Graf von Galen : Er könne nicht für den

Antrag des Ausschusses stimmen . Die Gemeinde Lohne habe

damals gegen den Beschluß des AmtSrathS remonstrirt , sei

aber sowohl vom Ministerium , Departement des Innern , als

vom Gesammtmiuisterium abgewiesen . Er frage nun den

Herrn RegierungS - Commissair , wie denn fetzt ein etwaiger

Recurs einzulegen sei.

Reg . - Com . NegierungSrath Barnstedt : Wenn die

Gemeindevertretung etwas beschließe , so könne der Einzelne

dagegen keinen Recurs eiulegen . Dasselbe Verhältniß sei

zwischen dem Amtsrath und den einzelnen Gemeinden , und

sei damals die Beschwerde der Gemeinde Lohne im wohlver¬

standenen Interesse der Selbstverwaltung der Gemeinden nicht

berücksichtigt worden.
Abg . Graf von Galen : Danach könne also die ein¬

zelne Gemeinde gegen den Beschluß des Amtsraths nichts

machen , der Amtsrath sei vollständig souverän.

Reg . -Com . NegierungSrath Barnstedt : Die Sache

liege beim Amtsrath ähnlich , wie bei der Gemeindevertretung.

Wenn eine Gemeindevertretung z. B . die Chaussirung eines

Weges beschlossen habe , dieser Beschluß Ick Tage lang öffent¬

lich ausgelegen habe , und während dieser Zeit Reclamationen

einzelner Gemeindemitglieder gegen den Beschluß eingegangen

seien , so würde der zweite Beschluß mit den Reclamationen

an das Staatsministerinm cingesandt . Wenn dann das Mini¬

sterium die beschlossene Anlage für nützlich und zweckmäßig

halte , so ertheile cS seine Genehmigung , und die Reklama¬

tionen würden nicht berücksichtigt.

Abg . Russell : Jetzt sei der Amtsrath verpflichtet,

eine nach Quoten zu bemessende Minder - oder Mehrbelastung

eintreten zu lassen , und Las Ministerium dürfe , ohne unge¬

setzlich zu handeln , einen unrichtigen Beschluß in dieser Be¬

ziehung nicht genehmigen . Würde der Antrag des Ausschusses

abgelehnt , so würde die Sache viel schlimmer . Er sähe in

dem Antrag eine große Gewähr gegen die Maforisirung ein¬

zelner Gemeinden . Der Ausschuß habe durch seine Anträge

die größten Bedenken beseitigt , wenn in diesem Gesetze Zwei¬

drittel - Majorität bei den Amtsrathsbcschlüffen verlangt wor¬

den wäre , so wäre das allerdings eine Singularität gewesen,

er sei trotzdem dafür gewesen , könne sich aber jetzt doch bei

den Anträgen des Ausschusses beruhigen.

Abg . Graf von Galen (derselbe erhält mit Zustim¬

mung der Versammlung zum dritten Male das Wort ) : Wenn

das , was der Herr Vorredner gesagt habe , richtig sei , daß

nämlich , falls eine Gemeinde sich für zu sehr belastet halte,

die Gemeindevertretung beim Ministerium sich beschweren und

dieses den Beschluß des Amtsraths umstoßeu resp . nicht ge¬

nehmigen könne , wenn es die Beschwerde für begründet halte,

so könne er sich wohl für den Antrag des Ausschusses er¬

klären.

Abg . Ahlhor « : Es handele sich hier um ein Com»

promiß , und ersuche er die Versammlung dringend , den An¬

trag des Ausschusses anzunehmen , derselbe biete genügende?

Sicherheit.

Reg . - Com . NegierungSrath Barnstedt : Den Abg . .,

von Galen  könne er beruhigen , daß das Staaksministerium

bei Ertheilnng der Genehmigung der Amtsrathsbeschlüsse an

gar keine Vorschriften gebunden sei.

Abg . Hoher : Er sei auch für Zweidrittel - Majorität

gewesen , könne sich aber , wenn der Antrag des Ausschusses

angenommen würde , mit der einfachen Majorität zufrieden

geben , obgleich seines Erachtens durch den Antrag nicht alle

Bedenken beseitigt seien.

Vorbehaltlich des letzten Wortes des Berichterstatters

wird die Berathung geschloffen.

Berichterstatter Abg . Barnstedt : Der Ausschuß sek

davon ausgegangen , daß der Nepartitionsmodus auch schon

vor dem ersten Beschluß erörtert und festgestellt weiden müsse.

Neg .- Cvm . Regierungsrath Darnstedt  bittet um das

Wort , und hebt der Präsident in Folge dessen den Schluß

der Debatte wieder auf.

Reg . - Com . Regierungsrath Barnstedt : Der Herr

Vorredner meine doch wohl „ in dem ersten Beschlüsse »,

nicht „vor  dem ersten Beschlüsse » .

Berichterstatter Abg . Barnstedt : Damit sei er ein¬

verstanden ; er habe Liesen Punkt nur erwähnt , weil ihm zu

Ohren gekommen sei , daß einige Abgeordnete die Sache anders

anffaßten.
Der Antrag der Staatsregierung wird hierauf ange¬

nommen ; desgleichen der Auöschußantrag M 9.

Zum Art . 88 ist vom Ausschuß der Antrag 19

gestellt : .

Art . 88 8 . 2 Zeile 4 statt des in erster Lesung au-

gcnomnienen Satzes : „ hat der Amtsrath für diese

Gemeinden eine nach Quoten zu bemessende Minder-

oder Mehrbelastung festznsetzen » zu setzen : «ist vom

Amtörath für diese Gemeinden eine nach Quoten zu

bemessende Minder - oder Mehrbelastung fcstzusetzen «.

Abg . Russell : Er bitte um Auskunft , ob mit diesem

Antrag irgend eine materielle Aenderung des § . 2 bezweckt

werde.

Berichterstatter Abg . Barnstedt : Es sei der Antrag

nur als eine etwas richtigere Redaktion anzusehen.

Abg . Ahlhorn : Er habe geglaubt , daß „ hat festzu-

setzen » und „ muß festsctzen » ganz dasselbe ausdrücke . Wenn

das nicht der Fall sei , stelle er den Antrag:

daselbst zu setzen anstatt : „ kann der Amtsrath » —

«muß der Amtsrath " .

Reg .- Com . Rcgierungsrath Barnstedt : Es sei auch

ganz dasselbe , er finde aber , daß das Wort „ muß " in ein

Gesetz , wie das vorliegende , nicht hineinpaffe.

Abg . Russell : Er glaube , der Landtag könne bei
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sseinem früheren Beschlüsse bleiben , da « hat festzusetzen " gar

-nicht inißzuverstehen sei - Ucbrigens könne er sich auch für
-den Antrag des Abg . Ahlhorn  erklären.

Abg . Ahlhorn : Um alle Zweifel zu beseitigen , habe
-er den Antrag gestellt . Er sähe nicht ein , warum das Wort
„muß " nicht in das Gesetz hineinpaffcn sollte.

Abg . Schoman« : Alle wollten dasselbe , und handele

-es sich nur um einen paffenden Ausdruck . Er beantrage:
die Worte : « kann der Amtsrath beschließen " zu strei¬
chen und statt derselben zu setzen : „ so ist der Amts¬
rath verpflichtet " ,

und gäbe dem Abg . Ahlhorn  anheim , seinen Antrag zurück-
zuzichen.

Der Antrag ist unterstützt und kommt mit zur Be-
rathung.

Abg . Ahlhorn : Er ziehe seinen Antrag zu Gunsten
des Antrags des Abg . Schomann  zurück.

Der Antrag des Abg . Schomann  wird angenommen,
und ist damit der Antrag des Ausschusses erledigt.

Zum Art . 94 beantragt die Staatsrcgicrung:

den Art . 94 § . 3 o . in der Fassung des Entwurfs
anzunehmen.

Präsident : Er mache darauf aufmerksam, daß, wenn
dieser Antrag angenommen werde , damit auch der in erster

Lesung zufolge Antrag 144 des Ausschusses beschlossene Zusatz

wieder beseitigt werde . Wenn dses nicht die Absicht sei, wolle
er anheimgcben , dieserhalb einen besondere » Antrag zu stellen.

Berichterstatter Abg . Barnstedt : Er habe voraus¬

gesetzt , daß der in erster Lesung beschlossene Zusatz stehen
bleiben solle . Er stelle Namens des Ausschusses den Ver¬

besserungsantrag:
dem Art . 94 am Schluffe nachzufügen:

„Ueber die Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit der
innerhalb ihrer Kompetenz von den Gemeindc-

organen getroffenen Maßregeln steht im klebrigen
bei Ausübung ihres Beanstandungsrechts den
Aufsichtsbehörden eine Cognition nicht zu . "

Der Antrag kommt mit zur Berathung.
Es meldet sich Niemand zum Wort.

Der Verbefferungsantrag deS Ausschusses wird ange¬

nommen und hierauf der Antrag der Staatsregierung mit

der beschlossenen Modifikation angenommen.
Zum Art . 96 ist von den Abg . Hop er und Prop-

ching  folgender Antrag gestellt:
im Art . 96 werde nach den Worten : « zu handeln

hat " eingeschaltet : « ( Art . 5 § . 4 , Art . 40 § . 1,

Art . 50 , Art . 51 Z. 1, Art . 61 Z. 2 ) " .

Der Antrag ist genügend unterstützt und kommt mit zur

Berathung.
Berichterstatter Abg . Barmstedt : Er glaube nicht,

daß der Antrag zweckmäßig und der angestrebten freien Selbst¬

verwaltung der Gemeinden entsprechend sei . Auch glaube

er , daß gar nicht alle Fälle , die von den Antragstellern he»

vorgchvben seien , geeignet seien , von der Entschei 'dniig der
Aufsichtsbehörde abhängig zu sein . Seines Erachtens müsse
z. B . das Ehrcnbürgerrecht nur verliehen werden , wenn beide

Factorcn in der Gemeinde , Vorstand und Vertretung , einig
seien . Er empfehle daher , den Antrag abzulehnen.

Abg . Hoyer : Wenn er früher gesagt habe , daß er

in der neuen Gemcindeordnung in redactioneller Hinsicht eine
Verbesserung gegen früher gefunden habe , so habe er damit
nicht sagen wollen , daß die Artikel sammt und sonders gut
gefaßt seien . Ueber den Sinn des Art . 96 seien die An¬

sichten sehr verschieden , theilweise werde derselbe für sehr ge¬
fährlich , theilweise für ganz harmlos gehalten . Der Antrag
sei gestellt , damit gesetzlich normirt sei , in welchen Fällen die
Aufsichtsbehörde cintreten könne.

Reg .- Com . Regicrungsrath Barnstedt : Er bedauere
sehr , daß der Abg . Ho per nicht Anträge auf Aenderungen
der Fassung einzelner Artikel gestellt habe . Der Art . 96
werde immer als Schreckbild hingestellt , und dies sei ihm

vollständig unbegreiflich . Eine solche Bestimmung sei faktisch
ganz unentbehrlich , es müsse doch , wenn ein Einvcrständniß

nicht erzielt würde , ein Auskunftsmittel gefunden werden.
Er glaube gar nicht , daß ein Mißbrauch der Befugnisse sei¬

tens der Aufsichtsbehörde möglich sei , und bitte er deßhalb,
den Antrag abzulehnen.

Abg . Propping Dieser Artikel 96 sei die Quelle
großer Mißverständnisse . Nach den Erklärungen des Herrn

Regierungs - CommissairS solle die Aufsichtsbehörde nur dann
zu entscheiden haben , wenn die Gemeindevertretung etwas

beschlossen habe , der Vorstand diesen Beschluß aber nicht
ausführen wolle . Er frage nun aber , wie es sein solle , wenn
die Gemeindevertretung einem Antrag des Vorstandes nicht
bcitreten wolle.

Reg . - Com . Regierungsrath Barnstedt : Wenn der

Vorstand bei der Vertretung etwas beantrage und diese wolle
sich darauf nicht cinlaffen , so bliebe natürlich Alles beim

Alten , eine Entscheidung sei da gar nicht nöthig . Er möchte

dem Antragsteller anheimgebcn , seinen Antrag zurückzuziehen.

Abg . Propping : Er sei bereit , seinen Antrag zurück-
zuzieheu , wenn der Herr NegieruNgs - Commiffair seine Inter¬

pretation zu Protokoll gäbe.

Reg . - Com . Regierungsrath Barnstedt : Dazu sei
er nicht ermächtigt , er wüßte aber in der That nicht , wie
der Artikel anders auszulegen sei.

Abg . Windmnller : Er könne in dem Artikel auch

nichts Gefährliches erblicken und halte die Erklärungen des
Herrn Regierungs - Commiffairs sowohl im Ausschüsse , als

auch hier für genügend . Die beiden Herren hätten einen
Antrag gestellt , ohne selbst zu wissen , was sie wollten.

Abg . Hoyer : Er müsse das ganz entschieden zurück¬
weisen , da er sich von einem 'Abgeordneten so etwas durch¬

aus nicht bieten lassen wolle . Er halte den Art . 96 nicht
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für so harmlos , und könne seinen Antrag nur zurückzichen,
wenn die Auslegung des Herrn Regierungs -Commissairs zu

Protokoll gegeben würde.
Präsident : Er habe zu bemerken, daß dem Abg.

Windmüller  nicht zustehe , zu erklären , die Abgeordneten

Hoher und Propping  wüßten selbst nicht , was sie wollten.

Abg . WindmüUer : Er habe nur sagen wollen,
daß die Interpretation des Artikels , wie sie vom Herrn Rc-

gierungs - Commiffair gegeben sei , ihm vollständig klar sei,
nicht so diejenige der Herren Antragsteller.

. Der Antrag der Abgeordneten Hoher und Propping

wird abgclehnk.
Der Antrag HL V . der Staatsregierung:

den Art . lOl in der Fassung des Entwurfs anzu¬

nehmen,

wird angenommen.
Zum Art . 103 beantragt der Abg . Ahlhorn  Namens

der Mehrheit des Ausschusses:

der frühere Antrag HL 152 des Ausschusses werde
wieder hergestellt.

Dieser Antrag HL 152 lautet:

Art . 103 Ziffer 4 Zeile 2 zu streichen : „ und der

Apotheker wegen Gewährung von Rabatt für Rech¬

nungen , welche aus einer Armencasse bezahlt werden " .
Berichterstatter der Majorität Abg . Ahlhorn : Der

Gegenstand sei bei der ersten Lesung genügend erörtert , und
habe der Ausschuß dieses Mal nur vergessen , seinen Antrag

zu wiederholen . Die Mehrheit des Ausschusses gehe davon
aus , Laß die Vorschrift so lange beizubehalten sei , bis das

Apothekergewcrbe freigegeden werde.

Reg . - Com . Negierungsrath Barnstedt : Er glaube

nicht , daß man sich von Reichswegcn so bald dazu verstehen
werde , das Apothekergewcrbe ganz frei zu geben . Die jetzt

bestehende Vorschrift belaste die Apotheker in ganz ungerech¬
ter Weise . Früher , als wir » och unsere eigene Tare gehabt

hätten , möge das seine Berechtigung gehabt haben , jetzt aber
nach Einführung der preußischen Tare müsse man den Ra¬
batt als eine ungerechte Belastung der Apotheker fallen

lassen . Er bitte den Antrag abzulehncn.

Abg . Ahlhorn : Er wolle sowohl die Staatsprüfung
der Apotheker , als die Aufsicht des Staats über die Apothe¬

ken beibchaltcn . Wenn aber ein tüchtiger geprüfter Apotheker

eine neue Apotheke einrichten wolle , und dazu ein wirkliches

Tedürfniß vorlicge in dem betreffenden Ort , so müsse einem
solchen die Concession nicht versagt werden . Er sei der An¬

sicht , daß die Apotheker auch jetzt noch bei Gewährung von

Rabatt für Rechnungen , welche aus einer Armencasse bezahlt
würden , ganz gut bestehen könnten.

Abg . Rirssell : Er sei mit dem Herrn Vorredner

nicht einverstanden , obschon er auch der Ansicht sei , daß an

Orten , wo das Bedürfnis vorliege , neue Apotheken zu con-

cesstoniren seien . Das Drängen nach freier Concurrenz mochte

er aber nicht so sehr befürworten . Daö Apothekerwesen stehe
anerkanntermaßen in Deutschland sehr hoch , dabei müsse cs

bleiben . Was die Gewährung von Rabatt anlange , so dürf¬
ten wir die Lage unserer Apotheker , welche ganz auf die
preußische Taxe angewiesen seien . Len preußischen Apothekern
gegenüber nicht verschlechtern . Es müsse nicht die Last der
Gemeindemitglicder den Apothekern aufgebürdet werden . Die

Apotheken seien auch nicht alle Goldgruben , in kleinen Orten

werde es den Apothekern häufig sehr schwer , sich durchzu-
schlagen . Er bitte deßhalb die Regierungsvorlage anzu-
nehmen.

Reg . -Com . Regierungsrath Barnstedt : Früher sei

die Zahl der Apotheken hier im Lande eine sehr geringe ge¬
wesen , in den letzten Jahren seien überall , wo ein wirkliches

Bedürfnis zu Tage getreten sei , neue Apotheken conecssiouirt.
Man dürfe aber in der Ertheilung von Concessionen auch

nicht zu weit gehen , um die Eristenz bestehender Apotheken
nicht zu gefährden.

Abg . Hoyer : Er sei früher auch für den Ausschuß-

antraz gewesen , habe aber seine Ansicht geändert , nachdem

er erfahren habe , daß die Tare in Berlin festgesetzt werde.
Er finde es nicht gerechtfertigt , daß unsere Apotheker schlech¬

ter gestellt würden , als die preußischen.

Abg . Nathan : Abgesehen davon , daß die Tare in

Preußen festgesetzt werde , sei er auch deßhalb für die Re¬

gierungsvorlage , weil , das Privilegienweseu nicht mehr das¬
selbe sei , wie früher . Es werde jetzt überall , wo sich nur

irgendwie ein Bedürfniß herauSstelle , die Concession zur Er¬
richtung neuer Apotheken crthcilt.

Der Abg . Ahlhorn  beantragt namentliche Abstimmung.
Der Antrag ist unterstützt.

Der Antrag der Majorität des Ausschusses wird mit

16 gegen 14 Stimmen angenommen.

Dafür stimmen die Abgeordneten:

M4Uler , Oetken , Schildt , Stukenborg , Tan-
tzen , Willen , Windmüller , Abels , Ahlhorn , Borg¬

mann , Bunnemann , Eilks , Glüsing , Graepel,
von Hammel und Huchting.

Dagegen stimmen die Abgeordneten:

Köhler , Krahn , Lengler , Nathan , . Prop¬
ping , Rüdebusch , Russell , Schomann , Strodt-

hoff , Barnstedt , Brockhaus , Bünnemeyer , von
Galen und Hoyer.  "

Der Abg . Wulfs  ist beurlaubt.

Der Ausschußantrag HL 11:

im Einführungsgesctze Art . 2 § . 2 Zeile 2 zwischen

»die " und „ Mitglieder « das Wort : „ gewählten " zu
streichen,

wird angenommen.

Desgleichen der Antrag HL 13:

da der Artikel 100 gestrichen ist , die jetzigen Artikel
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101, 102, 103 alö Art. 100, 101 und 102 zu be¬
zeichnen.

Abg. Propping : Der Ausschuß habe noch den An¬
trag 12:

im Nebligen den Entwurf, wie er aus der ersten
Lesung hcrvorgegangen ist, anzunehmen,

gestellt. Er habe aber an der ersten Lesung noch Ausstände
zu machen und möchte deßhalb jetzt noch einmal ums Wort
bitten.

Präsident : Jetzt noch neue Anträge zu stellen, sei
nicht gestattet.

Es ist namentliche Abstimmung über die beiden Gesetz¬
entwürfe (die Gemeindeordnungund das Einführungsgesetz
zu derselben) beantragt.

Der Antrag ist unterstützt.
Hierauf werden beide Gesetzentwürfe in namentlicher

Abstimmung mit 21 gegen 6 Stimmen angenommen.
Mit „ja » stimmen die Abgeordneten:
Lengler , Müller , Nathan , Propping , Rüde¬

busch, Russell , Schomann , Strodthoff , Stuken¬
borg , Willen , Windmüllcr , Abels , Ahlhorn,
Barnstedt , Borgmann , Brockhaus , Bünnemeyer,
Glüsing , Graepel , von Hammel , Hoher , Huch¬
ting , Köhler und Krahn.

Mit „nein" stimmen die Abgeordneten:
Oetken , Schildt , Tantzen , Bunnemann , Eilks

und von Galen.
Der Abgeordnete Wulff  ist beurlaubt.
Hierauf Schluß der Sitzung.
Nächste Sitzung: Sonnabend , den 29. März d. I .,

Vormittags lO Uhr.
Tagesordnung:

1. Erste Lesung der Gesetzentwürfe, betr. Abänderung
des Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg vom
28. Juni 1858 , betr. die Gebühren in bürgerlichen
Rechts- und in Strafsachen (Anl. 235),

und
der mündliche Bericht des Petitionsausschusses über
die Petition der Rechnungssteller in den Aemtern

Berne, Elsfleth und Brake, betr. Abänderung des
Gebührengesetzcs vom 28. Juni 1858.

2. Bericht des Finanzausschusses zur zweiten Lesung des
Entwurfs eines Gesetzes für das Herzogthum Olden¬
burg, betr. die Consolidation verschiedener Anleihen
des Herzogthums Oldenburg. (Anl. 36.)

3. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die
Petition des Nmtsboten He inen  zu Friesoythe, betr.
Gehaltsaufbesserung und Anrechnung seiner Militair-
dienstjahre als Pensionsbercchtigte Dienstzeit.

4. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die
Petition des Amtsschließers Bödekcr  z » Delmenhorst,
betr. Zuschlag zu seinem Gehalte.

5. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die
Petition einiger Gendarmen des Fürstenthums Bir¬
kenfeld, betr. den Procentzuschlag auf Service- und
Kleidgelder.

6. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die
Petition des Gastwirths Frcese  und Genossen in
Jever um Aufhebung der Recoguition für das Wirth-
schaftsgewerbe.

7. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. die
Petition des Gemeindevorstandcs zu Golzwarden um
Uebcrnahme der Golzwarder Gemeinde-Chausseestrecken
als Staalschausseen.

8. Mündlicher Bericht des Pctitionsausschusses über die
Petition des Kaufmanns H. Timme  zum Grünen¬
hof bei Friesoythe, betr. Anlegung eines Fußweges
an den Hauptwegcn im Amte Friesoythe, namentlich
an dem s. g. Edewechter Damm.

9. Bericht des Finanzausschusses, betr. die Theilnahme
der - vom Kaiser verfassungsmäßig anzustellcndcn
Reichs-Post- und Telegraphen-Beamten an der Ol-
denburgischen Bcamten-Wittwcn-Casse. (Anl. 170.)

Schluß der heutigen Sitzung 1 '/§ Uhr Mittags.

Der Berichterstatter:
Bödeker.

Berichte. XVII. Landtag. 37


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

